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Veröffentlichung des Ergebnisses gemäß § 19 Abs 2 ÜbG zum öffentlichen Pflichtangebot gemäß 

§ 22 ÜbG der Wolong Investment GmbH an die Aktionäre der ATB Austria Antriebstechnik 

AG 

Die Wolong Investment GmbH hat am 23. November 2011 ein öffentliches Pflichtangebot an die Ak-
tionäre der ATB Austria Antriebstechnik AG gelegt. Das Übernahmeangebot konnte bis 07.Dezember 
2011, 17:00 Uhr, Ortszeit Wien, angenommen werden. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des An-
gebots verfügte die Wolong Investment GmbH über insgesamt 10.773.457 Stück Aktien an der ATB 
Austria Antriebstechnik AG, das sind 97,94% des Grundkapitals der ATB Austria Antriebstechnik 
Aktiengesellschaft. 

Bis zum Ende der allgemeinen Angebotsfrist sind bei der UniCredit Bank Austria AG als Annahme- 
und Zahlstelle insgesamt 95.287 Stück Aktien der Zielgesellschaft zum Verkauf eingereicht worden, 
dies entspricht rund 0,87% aller Anteile am gesamten Grundkapital der ATB Austria Antriebstechnik 
AG. Die Wolong Investment GmbH verfügt somit insgesamt über 10.868.744 Stück Aktien der ATB 
Austria Antriebstechnik AG, dies entspricht einem Anteil von rund 98,81 % aller Anteile am gesamten 
Grundkapital. Der Angebotspreis von EUR 5,75 je Stückaktie wird den Aktionären, die das Angebot 
fristgerecht angenommen haben, spätestens am 22.Dezember 2011 durch die UniCredit Bank Austria 
AG als Annahme- und Zahlstelle Zug-um-Zug gegen Übertragung der Aktien, ausbezahlt.  

Gemäß § 19 Abs 3 ÜbG verlängert sich die Annahmefrist für jene Inhaber von Beteiligungspapieren 
der ATB Austria Antriebstechnik Aktiengesellschaft, die bisher das Angebot nicht angenommen ha-
ben, um drei Monate ab Bekanntgabe des Ergebnisses. Diese Nachfrist endet daher am 13.März.2012, 
sodass das Übernahmeangebot noch bis einschließlich 13. März 2012, 17:00 Uhr, Ortszeit Wien, an-
genommen werden kann. 

Wien, 13. Dezember 2011 Der Vorstand 


